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AGENDA

�Pflichten des Betreibers - Pflichten des Veranstalters

�Grenzen des Bestandsschutzes für bestehende 
Versammlungsstätten 

�Anzuwendende Betriebsvorschriften

�Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
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Im Auftrag des Ausschusses für Bauwesen und Städteb au 
der ARGEBAU wurde die MVStättV 2002 im Jahr 2004 
nochmals in einzelnen Regelungen überarbeitet

Die ˜nderungen berücksichtigen die seit Mai 2002 
eingegangenen Anregungen und Bedenken sowie die 
Erfahrungen der Länder, die die MVStättV Mai 2002 b ereits 
in Landesrecht umgesetzt haben.

Im Auftrag des Ausschusses für Bauwesen und Städteb au 
der ARGEBAU wurde die MVStättV 2002 im Jahr 2004 
nochmals in einzelnen Regelungen überarbeitet

Die ˜nderungen berücksichtigen die seit Mai 2002 
eingegangenen Anregungen und Bedenken sowie die 
Erfahrungen der Länder, die die MVStättV Mai 2002 b ereits 
in Landesrecht umgesetzt haben.

Die überarbeitete MVStättV 2005

Die Muster-Versammlungsstätten-Verordnung 
(MVStättV 2002)  löste nach fast 25 Jahren die

"VStättVO" aus dem Jahre 1978" ab.

Die Muster-Versammlungsstätten-Verordnung 
(MVStättV 2002)  löste nach fast 25 Jahren die

"VStättVO" aus dem Jahre 1978" ab.
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ein nach dem aktuellen Stand sicherheits-
technischer Erkenntnisse möglichst optimaler 

Schutz von Personen 
während ihres Aufenthaltes

und die
rasche Evakuierung bei Eintritt von 

Stör- und Schadensfällen

ein nach dem aktuellen Stand sicherheits-
technischer Erkenntnisse möglichst optimaler 

Schutz von Personen 
während ihres Aufenthaltes

und die
rasche Evakuierung bei Eintritt von 

Stör- und Schadensfällen

...das Ziel der Verordnung

1. Das Schutzziel der MVStättV

2. Ziel: Deregulierung (Reduzierung der Vorschriften 

auf ein Drittel+ Stärken der (Eigen-) Betreibervera ntwortung)
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Definition in § 2 Absatz 1:

Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile 
baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige Anwesenheit 
vieler Menschen bei Veranstaltungen - gleich welcher Art -
bestimmt sind sowie Schank- und Speisewirtschaften.  

Definition in § 2 Absatz 1:

Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile 
baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige Anwesenheit 
vieler Menschen bei Veranstaltungen - gleich welcher Art -
bestimmt sind sowie Schank- und Speisewirtschaften.  

� der Anwendungsbereich

Begriff der Versammlungsstätte
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wie viele Menschen ? (§ 1 �Anwendungsbereich�) 

� die MVStättV gilt für den 
Bau und Betrieb von Versammlungsstätten:

- Gebäude mit über 200 Besuchern
- im Freien mit über 1000 Besuchern
- Sportstadien mit über 5000 Besuchern

Messehallen sind seit 2002 im Anwendungsbereich 

wie viele Menschen ? (§ 1 �Anwendungsbereich�) 

� die MVStättV gilt für den 
Bau und Betrieb von Versammlungsstätten:

- Gebäude mit über 200 Besuchern
- im Freien mit über 1000 Besuchern
- Sportstadien mit über 5000 Besuchern

Messehallen sind seit 2002 im Anwendungsbereich 

�der Anwendungsbereich

Wie berechnet man die Anzahl der Besucher ?
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� Die für den Anwendungsbereich maßgebliche Besucher zahl 
richtet sich nach der Bemessungsformel in § 1 Absatz 2:
1. Sitzplätze an Tischen: 1 Besucher / m†
2. Sitzplätze in Reihen / Stehplätze: 2 Besucher / m†
3. Stehplätze auf Stufenreihen: 2 Besucher / lfd. Meter
4. Ausstellungsräume: 1 Besucher / m† (Sonderregel)

� Die für den Anwendungsbereich maßgebliche Besucher zahl 
richtet sich nach der Bemessungsformel in § 1 Absatz 2:
1. Sitzplätze an Tischen: 1 Besucher / m†
2. Sitzplätze in Reihen / Stehplätze: 2 Besucher / m†
3. Stehplätze auf Stufenreihen: 2 Besucher / lfd. Meter
4. Ausstellungsräume: 1 Besucher / m† (Sonderregel)

�der Anwendungsbereich
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Pflichten der Betreiber 
und Veranstalter
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Veranstalter und Beauftragten § 38 

Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung un d die Einhaltung 
der Vorschriften verantwortlich (Abs. 1)

Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung un d die Einhaltung 
der Vorschriften verantwortlich (Abs. 1)

Diejenige Organisation ist als Betreiber anzusehen, die als

- Eigentümer
- Pächter
- Dauermieter
- Betriebsführer / Betreibergesellschaft

zur Durchführung von Eigen- und Gastveranstaltungen berech tigt und 
zum Unterhalt der Versammlungsstätte verpflichtet sind.  

Diejenige Organisation ist als Betreiber anzusehen, die als

- Eigentümer
- Pächter
- Dauermieter
- Betriebsführer / Betreibergesellschaft

zur Durchführung von Eigen- und Gastveranstaltungen berech tigt und 
zum Unterhalt der Versammlungsstätte verpflichtet sind.  
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Veranstalter und Beauftragten § 38

Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss de r Betreiber 
oder ein von ihm beauftragter Veranstaltungsleiter ständig 
anwesend sein (Abs. 2)

Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss de r Betreiber 
oder ein von ihm beauftragter Veranstaltungsleiter ständig 
anwesend sein (Abs. 2)

Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen
(§ 130 OWiG) 

(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich sin d, um in dem Betrieb oder 
Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber 
als solchen treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, 
handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begonnen wird, die 
durch gehörige Aufsicht hätte verhindert werden kön nen. Zu den erforderlichen 
Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sor gfältige Auswahl und 
Überwachung von Aufsichtspersonen. 

Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen
(§ 130 OWiG) 

(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich sin d, um in dem Betrieb oder 
Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber 
als solchen treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, 
handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begonnen wird, die 
durch gehörige Aufsicht hätte verhindert werden kön nen. Zu den erforderlichen 
Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sor gfältige Auswahl und 
Überwachung von Aufsichtspersonen. 
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Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, 
Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit der Poliz ei, der 
Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten (Abs.3 ) 

Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, 
Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit der Poliz ei, der 
Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten (Abs.3 ) 

Pflichten der Betreiber, 
Veranstalter und Beauftragten § 38

Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für 
die Sicherheit der Versammlungsstätte notwendige Anlag en, 
Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sin d oder wenn 
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können (Abs.4) 

Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für 
die Sicherheit der Versammlungsstätte notwendige Anlag en, 
Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sin d oder wenn 
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können (Abs.4) 

Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätze n 1 bis 4 
durch schriftliche Vereinbarung auf den Veranstalter übertragen, wenn 
dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der 
Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist.  2Die 
Verantwortung des Betreibers bleibt unberührt (Abs.5) . 

Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätze n 1 bis 4 
durch schriftliche Vereinbarung auf den Veranstalter übertragen, wenn 
dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der 
Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist.  2Die 
Verantwortung des Betreibers bleibt unberührt (Abs.5) . 
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Bestandsschutz
+

Anzuwendende
Betriebsvorschriften
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§ 46 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung bestehenden 
Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen sind innerhalb von 
zwei Jahren folgenden Vorschriften anzupassen:

§ 46 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung bestehenden 
Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen sind innerhalb von 
zwei Jahren folgenden Vorschriften anzupassen:

Bestandsschutz

§ 6 Abs. 6 Kennzeichnung der Ausgänge und Rettungswege

§ 10 Abs. 2/ § 33 Abs. 2 Sitzplätze

§ 20 Abs. 2 § 26 Abs. 1 Lautsprecheranlage 

§ 26 Abs. 2 Einsatzzentrale für die Polizei

§ 27 Abs. 1, 3 Abschrankung von Besucherbereichen

§ 28 Wellenbrecher 

§ 29 Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen
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§ 46 Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Versammlungsstätten

(2) Auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung 
bestehenden Versammlungsstätten sind die Betriebsvorsc hriften des 
Teils 4 sowie § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 8 entsprechend 
anzuwenden.

§ 46 Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Versammlungsstätten

(2) Auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung 
bestehenden Versammlungsstätten sind die Betriebsvorschriften des 
Teils 4 sowie § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 8 entsprechend 
anzuwenden.

Bestandsschutz

§ 31 Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr
§ 32 Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettung swegeplan
§ 33 Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen
§ 34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und  brennbarem Material
§ 35 Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen
§ 36 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen
§ 37 Laseranlagen
§ 38 Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten
§ 39 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
§ 40 Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für  Veranstaltungstechnik, technische Probe
§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdie nst
§ 42 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne
§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst

§ 31 Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr
§ 32 Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettung swegeplan
§ 33 Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen
§ 34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und  brennbarem Material
§ 35 Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen
§ 36 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen
§ 37 Laseranlagen
§ 38 Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten
§ 39 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
§ 40 Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für  Veranstaltungstechnik, technische Probe
§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdie nst
§ 42 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne
§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst
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Rettungswege, Besucherplätze

Ständige Pflicht zur Freihaltung von Rettungswegen , Flächen für die
Feuerwehr etc. +  während des Betriebes müssen alle Türen von
Rettungswegen unverschlossen sein (§ 31) 

Ständige Pflicht zur Freihaltung von Rettungswegen, Flächen für die
Feuerwehr etc. +  während des Betriebes müssen alle Türen von
Rettungswegen unverschlossen sein (§ 31) 

Zu den Rettungswegen nach § 6 Abs1  Satz 2 gehören i nsbesondere:

� die frei zu haltenden Gänge und Stufengänge, 
� die Ausgänge aus Versammlungsräumen, 
� die notwendigen Flure und notwendigen Treppen,
� die Ausgänge ins Freie, 
� die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppen 
� die Rettungswege im Freien auf dem Grundstück.

Zu den Rettungswegen nach § 6 Abs1  Satz 2 gehören i nsbesondere:

� die frei zu haltenden Gänge und Stufengänge, 
� die Ausgänge aus Versammlungsräumen, 
� die notwendigen Flure und notwendigen Treppen,
� die Ausgänge ins Freie, 
� die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppen 
� die Rettungswege im Freien auf dem Grundstück.
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Rettungswege, Besucherplätze

Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten
Besucherplätze darf nicht überschritten und die gene hmigte Anordnung der 
Besucherplätze darf nicht geändert werden. (§ 32)

+
Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung gen ehmigten Planes ist in der
Nähe des Haupteinganges eines jeden Versammlungsrau mes gut sichtbar 
anzubringen.  (§ 32)

Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten
Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der 
Besucherplätze darf nicht geändert werden. (§ 32)

+
Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung gen ehmigten Planes ist in der
Nähe des Haupteinganges eines jeden Versammlungsrau mes gut sichtbar 
anzubringen.  (§ 32)

(5) Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 
bestehen. Ausschmückungen in notwendigen Fluren und  notwendigen Treppenräumen 
müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen.
(6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, D ecken oder Ausstattungen 
angebracht werden. Frei im Raum hängende Ausschmück ungen sind zulässig, wenn 
sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Fußbode n haben. Ausschmückungen 
aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur so lange sie frisch sind in den 

Räumen befinden. (§ 33 Absatz 5+6)
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Feuer und pyrotechnischen Gegenständen § 35 

...das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssig keiten und Gasen, 
...... Ist verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit ....
in der Art der Veranstaltung begründet und der Vera nstalter die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerweh r abgestimmt hat. 

Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquelle n als Tischdekoration sowie 
die Verwendung von offenem Feuer in dafür vorgesehe nen Kücheneinrichtungen 
zur Zubereitung von Speisen ist zulässig. 

...das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssig keiten und Gasen, 
...... Ist verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit ....
in der Art der Veranstaltung begründet und der Vera nstalter die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. 

Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquelle n als Tischdekoration sowie 
die Verwendung von offenem Feuer in dafür vorgesehe nen Kücheneinrichtungen 
zur Zubereitung von Speisen ist zulässig. 

Der Begriff der Kücheneinrichtung ist - gemäß der Erläuterung der FK-
Bauaufsicht - nicht auf die Verwendung in der Küche beschränkt. Danach sind 
auch z.B. Warmhalteeinrichtungen und Rechauds, die der Zubereitung von 
Speisen im Versammlungsraum selbst dienen, erfasst.

Beachte Sie die Hinweispflicht nach Absatz 4 der Vorschrift
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Betrieb technischer Einrichtungen

§ 37 Laseranlagen

�Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besuch er 
zugänglichen Bereichen sind die arbeitsschutzrechtl ichen 

Vorschriften entsprechend anzuwenden. �

§ 6 UVV-Laserstrahlung (UVV BGV B2) 
DIN 56912: 04-1999 "�Showlaser und Showlaseranlagen�

§ 37 Laseranlagen

�Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besuche r 
zugänglichen Bereichen sind die arbeitsschutzrechtl ichen 

Vorschriften entsprechend anzuwenden. �

§ 6 UVV-Laserstrahlung (UVV BGV B2) 
DIN 56912: 04-1999 "�Showlaser und Showlaseranlagen�
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§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdiens t

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der Betreiber eine 
Brandsicherheitswache einzurichten. 

(2)  Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie S zenenflächen mit mehr 
als 200 m2 Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache der Feu erwehr 
anwesend sein. Den Anweisungen der Brandsicherheitswache ist zu 
folgen. Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht 
erforderlich, wenn die für den Brandschutz zuständige  Dienststelle 
dem Betreiber bestätigt , dass er über eine ausreichende Zahl 
ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache 
wahrnehmen. 

(3) �

§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdiens t

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der Betreiber eine 
Brandsicherheitswache einzurichten. 

(2)  Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie S zenenflächen mit mehr 
als 200 m2 Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache der Feu erwehr 
anwesend sein. Den Anweisungen der Brandsicherheitswache ist zu 
folgen. Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht 
erforderlich, wenn die für den Brandschutz zuständige  Dienststelle 
dem Betreiber bestätigt , dass er über eine ausreichende Zahl 
ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache 
wahrnehmen. 

(3) �
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Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst §43

Die Vorschrift stellt in das pflichtgemäße Ermessen  des Betreibers - sofern nicht 
per Vertrag auf den Veranstalter übertragen - zu beu rteilen, ob es die Art der 
Veranstaltung erfordert, ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen 
Ordnungsdienst einzurichten. 

Die Vorschrift stellt in das pflichtgemäße Ermessen  des Betreibers - sofern nicht 
per Vertrag auf den Veranstalter übertragen - zu beu rteilen, ob es die Art der 
Veranstaltung erfordert, ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen 
Ordnungsdienst einzurichten. 

Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein 
Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten 
(Abs.1) ab 5000 Besucherplätze obligatorisch (Abs.2)

Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein 
Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten 
(Abs.1) ab 5000 Besucherplätze obligatorisch (Abs.2)

In dem Sicherheitskonzept sind "veranstaltungsindividuell" die Mindestzahl der 
Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besuche rzahlen und 
Gefährdungsgraden festzulegen. Die sonstigen betrie blichen 
Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und besond eren 
Sicherheitsdurchsagen sind ebenfalls festzulegen.

In dem Sicherheitskonzept sind "veranstaltungsindividuell" die Mindestzahl der 
Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besuche rzahlen und 
Gefährdungsgraden festzulegen. Die sonstigen betrie blichen 
Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und besond eren 
Sicherheitsdurchsagen sind ebenfalls festzulegen.
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Verantwortliche 
für 

Veranstaltungstechnik




